
An diesem Urteil wird in erschreckendem Maße deut
lich, wer die Staatsgewalt in Westdeutschland in Wirk
lichkeit ausübt. Die Justizbürokratie vermag es, mit 
einem Federstrich selbst den in Verfassungen nieder
gelegten Volkswillen praktisch aufzuheben. Daß sie 
diese Macht stets gegen die demokratisch gesinnten und 
fortschrittlichen Volkstoile einsetzen wird, liegt in 
ihrem Klassencharakter und in ihrer Aufgabe be
gründet.

Es bedarf keiner Ausführungen darüber, welchen 
politischen Gebrauch ein so urteilendes Gericht z. B. 
von seiner Befugnis machen wird, dm Rahmen des 
hessischen Gemeindewahlgesetzes zu entscheiden, was 
unter einer „demokratischen Wählergruppe“ zu ver
stehen ist, die nach diesem Gesetz das Recht hat, Wahl
vorschläge aufzustellen. Diese Auslegungsbefugnis des 
Hessischen Verwaltungsgerichtshofs, die er in einem 
Urteil vom 1.12.194820) schon einmal bestätigt hat, be
deutet die Auslieferung demokratischer Rechte an un
demokratische Kräfte.

VI.
Wenn man so die heutige Rolle der Verwaltungs

gerichtsbarkeit in Westdeutschland betrachtet, findet 
man allerdmgs die Feststellung eines Göttinger Rechts
lehrers bestätigt, daß im Rahmen der Gewaltenteilung 
die „rechtsprechende Gewalt erhöhtes Gewicht“ be-

zo) „Deutsche Verwaltung“ 1949, S. 161.

kommen habe21). Aber mit einer solchen Feststellung 
kann es nicht sein Bewenden haben, wenn man den 
ernsten Willen zu einer demokratischen Gestaltung des 
deutschen öffentlichen Lebens hat. Es geht nicht darum, 
um die Machtverteilung zwischen Justiz und Ver
waltung zu feilschen; die große Aufgabe besteht viel
mehr darin, das Prinzip der Volkssouveränität zu ver
wirklichen. Das bedeutet aber, daß es in einer demo
kratischen Staatsordnung keine dem Volke oder seinen 
Vertretungskörperschaften nicht verantwortlichen 
Staatsorgane geben darf, und daß die Kontrolle aller 
Staatsorgane demokratisch, d. h. vom Volk direkt oder 
durch ihm verantwortliche besondere Organe ausgeübt 
werden muß. Das schließt selbstverständlich keineswegs 
die sachlich unabhängige Tätigkeit von Gerichten und 
auch von Verwaltungsgerichten aus, garantiert viel
mehr ihre Einordnung in ein demokratisches Gesamt
system und macht dadurch eine sachliche Unabhängig
keit in demokratischem Sinne in Wirklichkeit über
haupt erst möglich. In der Rolle der Verwaltungs
gerichtsbarkeit in Westdeutschland zeigt die Bonner 
Verfassungswirklichkeit gegenüber dem Verfassungs
entwurf des Deutschen Volksrats einmal mehr den 
großen Gegensatz zwischen einem autoritär-bürokrati
schen Besatzungsregime und einem demokratischen 
Nationalstaat mit echter Volkssouveränität.

21) Schneider in „Deutsche Verwaltung" 1949, S. 144.

Atlantikpakt und Besatzungsstatut
Von Dr. Leo Zuckermann, Berlin 
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Die Grundlagen für die „Satzung der Alliierten 
Hohen Kommission“, dem verwaltungsorganisatorischen 
Gesetz zum Besatzungsstatut, sind im „Abkommen 
über Dreimächtekontrolle“ enthalten, das dem Parla
mentarischen Rat in Bonn am 10. April 1949 über
mittelt wurde. Dieses Abkommen ist eine Verein
barung unter den drei westlichen Besatzungsmächten 
über eine Koordinierung ihrer Besatzungsgewallten. 
Nach den Beschlüssen der Washingtoner Konferenz 
sollte noch vor Inkrafttreten des Besatzungsstatutes 
ein Fusionsabkommen für die drei Zonen abgeschlos
sen werden. Dieses Fusionsabkommen ist aber bisher 
nicht veröffentlicht worden.

Punkt 9 des Dreimächtekontrollabkommens be
schränkt die Verantwortung der Länderkommissare 

„ „allein für alle Dreimächteangelegenheiten“. Aus dieser 
Formulierung ist zu entnehmen, daß noch andere An
gelegenheiten bestehen bleiben, die nicht Dreimächte
angelegenheiten sind. Das angekündigte Fusionsab
kommen wird zeigen, in welchem Ausmaße eine Ver
schmelzung der drei Besatzungsgewalten erzielt wurde. 
Welche Besatzungsmacht aus der Fusion als vor
herrschend hervorgehen wird, ist bereits jetzt klar 
erkennbar.

Punkt 5 des Dreimächtekontrollabkommens legt 
fest, daß in der Alliierten Hohen Kommission nach 
einem „System des gewichteten Stimmrechts“ abge
stimmt werden soll, wenn in Ausübung oder in Nicht
ausübung der Kontrollbefugnis über den westdeut
schen Außenhandel und Devisenverkehr die Marshall
planmittel der USA erhöht werden. „Nach diesem Sy
stem“, heißt es in Punkt 5 des Dreimächtekontrollab
kommens, „werden die Vertreter der Besatzungsbehör
den ein Stimmrecht haben, dessen Gewicht zu den 
Mitteln im Verhältnis steht, die von den betreffenden 
Regierungen für beutschHand zur Verfügung gestellt 
werden“. Dies ist das Abstimmungsprinzip der anony
men Kapitalgesellschaften, bei denen sich die Zahl 
der abzugeberden Stimmen nach der Höhe des Kapital
anteils richtet. Das Geschäftsunternehmen ist dieses 
Mal Westdeutschland. Angesichts des wirtschaftlichen 
Stärkeverhältnisses unter diesen drei Besatzungs
mächten sichert Punkt 5 des Abkommens den Ameri
kanern das stimmenmäßige Übergewicht bei den Ent
scheidungen des Rates der Kommissare über Fragen 
des westdeutschen Außenhandels und Devisenverkehrs. 
Entscheidungen hierüber bleiben jedoch bei der Struk-

4) vgl. Neue Justiz 1949, S. 177. ff

tur der westdeutschen Wirtschaft der Sache und den 
Auswirkungen nach nicht nur auf den Außenhandel 
beschränkt, sondern berühren Produktion und Binnen- 
verteilung der wichtigsten Industrie- und Handels
zweige. Der dritte Satz des Punktes 5 des zitierten 
Abkommens sieht vor, daß in jedem Falle „die gegen
wärtige bevorrechtigte Stimme der Vereinigten Staa
ten in der JEIA und JFEA nicht an Einfluß herab
gemindert werden, solange diese Organisationen oder 
irgendwelche Nachfolgeorganisationen weiterbestehen 
und irgendwelche ihrer gegenwärtigen Funktionen aus
zuüben haben“, Hier bleibt es also in jedem Falle bei 
dem Übergewicht der amerikanischen Stimme. Dieses 
Übergewicht der Amerikaner gegenüber den beiden 
anderen Vertragspartnern kann nicht abnehmen, son
dern nur zunehmen. Es ist nicht ohne Auswirkungen 
auf die Kontrolle der britischen und französischen 
Zone.

Nach Punkt 9 des Abkommens wird in jedem Lande 
des westdeutschen Separatstaates ein Landeskommissar 
der betreffenden Besatzungsmacht die Alliierte Hohe 
Kommission vertreten. Neben diesem Landeskom
missar fungiert je ein Vertreter der beiden anderen 
westlichen Besatzungsmächte mit der Aufgabe der 
„Konsultierung und der Information“ (Punkt 9 des 
Abkommens). Angesichts des tatsächlichen Kräftever
hältnisses unter den drei Westmächten, der inzwischen 
weit vorangeschrittenen wirtschaftlichen und poli
tischen Abhängigkeit Englands und Frankreichs von 
den USA und des in Punkt 5 des Akkommens ver
ankerten Stimmenübergewichts im Rate der drei Kom
missare liegt das Wesentliche in der neuen Kontroll- 
verwaltung nicht in der Entsendung englischer und 
französischer Beobachter zu den amerikanischen Lan
deskommissaren in die Länder der amerikanischen Be
satzungszone, sondern in der Entsendung von ameri
kanischen Vertretern zu den Landeskommissaren in 
der britischen und französischen Zone.

Gemäß Artikel II Ziffer 1 der Satzung der Alliier
ten Höhen Kommission“ vom 20. Juni 1949 übt der 
Rat der Kommissare „gemäß den Bestimmungen des 
Besatzungsstatutes die Kontrolle über die Bundes
regierung und die Regierungen der sie bildenden Län
der aus“. Nicht nur die Bundesregierung, sondern auch 
die Länderregierungen unterliegen also den Beschlüs
sen der Alliierten Kommission. Da nun diese Beschlüsse 
nach den oben geschilderten Bestimmungen über Drei
mächtekontrolle Zustandekommen, wobei das Über
gewicht der amerikanischen Stimme gesichert ist, sind
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